Badischer
Sportbund e.V. Karlsruhe (BSB)

Kurzinformation zur Sportversicherung

Mit dem Sportversichersicherungsvertrag hat
der BSB fir seine Mitglieder ein Sozialwerk
entwickelt, das mit Versicherungsleistungen
ausgestattet ist, die nur durch die Solidaritat
der Gemeinschaft aller Sportler moglich ist.

Das Sozialwerk des BSB setzt voraus, dass
bestimmte Grundsatze beachtet werden:

1. Der Sportversicherungsvertrag ist nur als
Beihilfe gedacht. Er kann die private Vor-
sorge nicht ersetzen. In ihm sind vor allem
Leistungen flir schwere Unfalle vorgese-
hen. Gesundheitliche Bagatellschaden
dirfen nicht zu Lasten der Gemeinschaft
gehen.

2. Die Gleichbehandlung aller Mitglieder und
Vereine muss sicher gestellt sein. Nie-
mand soll aufgrund der von ihm betriebe-
nen Sportarten oder wegen seiner person-
lichen Verhaltnisse besser gestellt sein.

Die Versicherungsleistungen sind ab der
nachsten Seite in Kurzform aufgefihrt.

Diese Kurzinformation ist nur ein Auszug
aus dem Sportversicherungsvertrag und
nicht verbindlich fiir den Versicherungs-
schutz. Der genaue Wortlaut des Versiche-
rungsschutzes kann dem jeweils giiltigen
Merkblatt zur Sportversicherung entnom-
men werden.

Zusatzversicherungen

Diese Zusatzversicherungen sind nicht im
Rahmenvertrag enthalten. Sie kénnen von
jedem Verein zuséatzlich abgeschlossen wer-
den.

Versicherungsschutz fiir Nichtmitglieder
Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz
Reiseversicherung
Vermoégensschaden-Haftpflichtversicherung

Sport-Sicherheits-Programm (fiir Gebdude
und Sportanlagen)

Prifen Sie zunachst, welche Zusatzversiche-
rungen fur lhren Verein abgeschlossen sind.
Informationen zu diesen Zusatzversicherungen
sowie zu weiteren Mdglichkeiten der Absiche-
rung von Risiken erhalten Sie im Versiche-
rungsbiiro beim BSB.

Hinweise fiir den Schadenfall
Sport- und Zusatzversicherungen

Unverziglich nach Eintritt des Schadens ist
jeder Schadenfall tber den Verein an das:

Badischer
Sportbund

Versicherungsbiiro beim
Badischen Sportbund e.V.
Am Facherbad 5

76131 Karlsruhe

Tel.: (0721) 20719
Fax: (0721) 205017

e-mail: vsbkarlsruhe@ARAG-Sport.de

auf den dafiir vorgesehenen Formularen zu
melden.

Geben Sie unbedingt die Vereinsnummer des
BSB an.

Bei Unfallschaden héndigen sie den Anhang
des Schadenmeldeformulars unbedingt dem
Verletzten aus. Dieser Abschnitt ist die Melde-
bestatigung und enthalt die Fristen zur Gel-
tendmachung von Anspriichen.

Geben Sie im Schadenfall keine Kostenuber-
nahmeerklarung oder eine Schuldanerkenntnis
ab. Regulieren Sie keinen Schaden selbst.

Gegen Mahnbescheide oder Zwangsvollstre-
ckungen legen Sie innerhalb der Frist Wider-
spruch bzw. Einspruch ein und leiten Sie die
Unterlagen dann umgehend an das Versiche-
rungsburo.

Reichen Sie mit der Schadenmeldung alle
Unterlagen ein, die zur Sachverhaltsfeststel-
lung erforderlich sind (z.B. Veranstaltungsaus-
schreibung, Schreiben eines Anspruchstellers).

Versicherungstrager

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, Dussel-
dorf

ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versiche-
rungs-AG, Disseldorf

EURCPA

EUROPA Krankenversicherung-AG


mailto:vsbhannover@arag-sport.de

Die Leistungen der Sportversicherung
Giiltig ab: 1. Januar 2001

Der Versicherungsschutz wird den Mitgliedern
auf der Grundlage des Sportversicherungsver-
trages des BSB gewahrt. Er endet spatestens
mit dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem
Verein bzw. dem Ausscheiden des Vereins aus
dem BSB.

I. Unfallversicherung
Fiir den Todesfall:
€ 3.800,-- fUr jedes Mitglied

Die Versicherungssumme fir den Todesfall
erhdht sich um

€ 350,-- fUr jedes unterhaltsberechtigte Kind
Fiir den Invaliditétsfall

€ 30.600,-- Grundsumme, maximal bis

€ 91.800,--

Bei einem Invaliditatsgrad

von 0% bis 20% erfolgt keine Leistung

von 20% bis 25% erfolgt die Leistung nach der
Feststellung

von 26% bis 50% wird der 25% Ubersteigende
Satz zweifach,

von 51% bis 74% wird der 50% Ubersteigende
Satz dreifach entschadigt.

Maximalentschadigung von € 91.800,-- ab
einem Invaliditatsgrad von 75%.

Ubergangsleistung

€ 800,-- nach 6 Monaten und weitere
€ 1.000,-- nach 9 Monaten
Bergungskosten

€ 3.000,--

Je Nachhilfestunde fiir Schiiler

€ 5,-- maximal bis

€ 250,--

Il. Haftpflichtversicherung

Stellt den Versicherten von Schadenersatzan-
sprichen frei durch Befriedigung berechtigter
Anspriche und Abwehr unberechtigter An-
spruche.

Die Deckungssummen betragen je Ereignis

€ 1.000.000,-- pauschal fir Personen-
und/oder Sachschéaden

Zwischen € 15.000,-- und € 35.000,-- je Orga-
nisation fur Vermogensschaden.

€ 10.000,-- fir Mietsachschaden an bewegli-
chen Sachen und unbeweglichen Sachen fur
den Sportbetrieb und die Jugendarbeit

€ 150.000,-- flir Gewasserschaden

€ 2.600,-- fir Schlisselverlust (10 %, mind.
€ 50,-- Selbstbeteiligung je Versicherungsfall)

lll. Vertrauensschadenversicherung

Die Versicherungsleistungen betragen je Ver-
sicherungsfall zwischen € 7.500,-- und
€ 110.000,-- je nach Organisation und Scha-
denereignis

IV. Reisegepackversicherung

€ 2.500,-- je Reiseteilnehmer bei versicherten
Auslandsreisen.

V. Rechtsschutzversicherung

Schadenersatz-, Straf-, Ordnungswidrigkeiten-
Rechtsschutz, fir Vereine dariber hinaus Ar-
beits- und Sozialgerichts- und Vertragsrechts-
schutz.

Die Versicherungsleistung betragt je Rechts-
schutzfall bis zu € 50.000,-- .

VI. Krankenversicherung

Ersatz grundsatzlich nur nach Vorleistung an-
derer Leistungstrager (z. B. gesetzliche oder
private Kranken- oder Unfallversicherungen,
Beihilfeeinrichtungen, Trager der Sozialhilfe).

Kostenersatz fiir

Zahnschaden bis 40% des Rechnungsbe-
trages, héchstens € 2.600,-- je Sportunfall;

Brillen, Kontaktlinsen, Sportbrillen, Horge-
rate bis zu € 175,-- je Schadenfall;

Andere Hilfsmittel in einfacher Ausfertigung
bis zu € 2.600,-- je Schadenfall;

Ruckbeférderung einer reiseunfahig er-
krankten versicherten Person in den Hei-
matort, soweit sie Uber die planmaRig vor-
gesehenen Rickreisekosten hinausgehen;

Uberfiihrung einer verstorbenen Person in
den Heimatort;

Fahrtkosten zum néachsterreichbaren Arzt
oder Krankenhaus bis zu € 12,80 je Trans-
port;

Heilkostenersatz bei Unfallen oder akut
auftretenden Krankheiten wahrend eines
Auslandsaufenthaltes.



	Badischer
	Bergungskosten
	Je Nachhilfestunde für Schüler

	VI. Krankenversicherung

